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2.4 Technische Ausrüstung

Erdwärmesonden
• Erdwärmesonden sind in ihrer gesamten Länge inkl. 

Sondenfuss werkseitig herzustellen.
• Der Bohrlochringraum ist direkt nach Abschluss jeder 

Einzelbohrung vom Sondenfuss bis zur Oberfläche 
vollständig und lückenlos mit einer Suspension (z.B. 
Zement/Bentonit-Suspension) zu verpressen, die 
nach der Aushärtung eine dichte und permanente, 
physikalisch und chemisch stabile Einbindung der 
Sonde ins umliegende Gestein gewährleistet. Die 
Verwendung von Opalit ist nicht zulässig.

• Die Verwendung von Quarz-Sand oder anderen 
durchlässigen Materialien für die Auffüllung des Bohr-
lochringraumes ist verboten.

• Die erdverlegten Rohre müssen in dauerhaften und 
korrosionssicheren Ausführungen eingebaut werden. 
Alle erdverlegten Verbindungen sind als unlösbare 
(z.B. geschweisste), korrosionsbeständige Verbin-
dungen auszuführen. Der erdseitige Anlageteil muss 
für die auftretenden Drücke zugelassen sein und ist 
einer Druckprüfung zu unterziehen.

• Zur Füllung der Erdwärmesondenanlage sind nur 
diejenigen Wärmeträgerflüssigkeiten geeignet, wel-
che die vom BAFU zugelassen Basisstoffe* enthalten 
Kältemittel dürfen für die direkte Wärmeübertragung 
in Erdwärmesonden nicht eingesetzt werden. In den 
Wärmeträgerflüssigkeiten dürfen keine biologisch 
schwer abbaubaren Stoffe und keine Schwermetall-
salze enthalten sein.

• Der Sondenkreislauf ist mit einem Druckwächter auf 
Flüssigkeitsverluste zu überwachen. Jede Sonde 
muss mittels Absperrventilen einzeln stillgelegt wer-
den können.

• Das Typen- und Betriebsdatenschild muss dem 
Normschild der Arbeitsgemeinschaft Wärmepumpen 
(AWP) entsprechen.

• Vor und nach der Wärmepumpe ist je eine Tempera-
turerfassung (Genauigkeit von ± 0.5 ° C) einzubauen.

• Allfällige zusätzliche technische Ausrüstungen (z.B. 
permanente Verrohrung in Lockergesteinen) bleiben 
vorbehalten und werden in der jeweiligen Gewässer-
schutzbewilligung fallweise festgelegt.

•   Es sind die Vorgaben gemäss SIA 384/6 einzuhalten.

Kontrollschächte sind nicht verbindlich vorgeschrieben. 
Sofern keine versetzt werden, ist die Lage der Erdwärme-
sonden zu vermessen und in die Ausführungspläne einzu-
tragen.
* Liste der zugelassenen Wärmeträgerflüssigkeiten:

Propylenglykol Ethylenglykol Polyethylenglykol

Ethylalkohol (Ethanol) Methylalkohol (Methanol) Calciumchlorid

Magnesiumchlorid Kaliumchlorid Kaliumcarbonat

Kaliumacetat Kaliumformiat Natriumchlorid

Natriumcarbonat

BAFU „Wärmenutzung aus Boden und Untergrund 10/09“
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Erdregister, Wärmekörbe

Mit einer Erdregisteranlage wird die Umgebungswärme – 
nicht Erdwärme wie bei den Erdwärmesonden – genutzt. 
Die technische Ausrüstung und das Anlageschema ent-
sprechen sinngemäss jenen der Erdwärmesonden. Erdre-
gisteranlagen benötigen grosse Verlegeflächen. Die Gefahr 
von Thermafrost ist in zu knapp dimensionierten Anlagen 
relativ gross. Das Register muss unterhalb der Frostzone 
verlegt werden, das heisst mindestens 70 cm tief.
Baupolizeilich vorgeschriebene Grenzabstände sind zu be-
achten.
Eine anlagen- und bodenbezogene Optimierung ist uner-
lässlich, weil die Verlegungstiefe und  abstände die Wirt-
schaftlichkeit und auch die Funktionsfähigkeit stark beein-
flussen (siehe SIA D025).

2.5 Stilllegung der Anlage
 
Die Stilllegung von Anlagen muss in jedem Fall dem AWA 
als kantonaler Bewilligungsbehörde gemeldet werden. Das 
AWA entscheidet über die zu treffenden Wiederherstel-
lungsmassnahmen.
Diese sind in der Regel bei Erdwärmesonden, Erdregistern, 
Wärmekörben und Energiepfählen folgende Massnahmen:

• Die Ausspülung der Wärmeträgerflüssigkeit.
• Die Abtrennung des Sonden-/Registerkreislaufes 

vom Heizkreislauf unter Boden.
• Erdwärmesonden sind nach deren Spülung mit 

einer aushärtenden Suspension (z.B. Zement/Ben-
tonit-Suspension) dauerhaft und dicht zu verfüllen. 

Die fachgerechte Stilllegung der Anlagen kann vom AWA 
kontrolliert werden.
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3 Nutzung von Grund- und Oberflä-
chenwasser zur Wärmegewinnung 
oder zur Kühlung

Die Wärmenutzung aus Wasser oder der Wärmeeintrag in 
Gewässer bedarf einer Konzession, die in der Regel für 
die Dauer von 20 Jahren erteilt wird. Das AWA holt alle 
für die Konzession notwendigen Bewilligungen der kanto-
nalen Fachstellen ein. Für die Konzession sind eine ein-
malige Konzessionsgebühr und jährliche Wasserzinsen zu 
entrichten.

3.1 Nutzung von Grundwasser 
Die Anzahl der Gesuche zur Wärmenutzung aus dem 
Grundwasser ist in den letzten Jahren beachtlich ange-
wachsen. Dadurch ist es zunehmend wichtiger, die einzel-
nen Nutzungen und den Grundwasserschutz gegenseitig 
abzuwägen und eine sorgfältige Prognose zu erstellen, ob 
eine Nutzung überhaupt realisiert werden kann, sowohl 
bezüglich der Entnahmemengen und der Wasserqualität 
als auch bezüglich der Möglichkeit der Rückversickerung 
des entnommenen Grundwassers. Zudem muss sicher-
gestellt werden, dass bestehende Nutzungen nicht beein-
flusst werden.
Eine Publikation ist bei grösseren Entnahmemengen (ab-
hängig von der Ergiebigkeit des Grundwasservorkom-
mens) oder bei Interessenkonflikten sowie im koordinierten 
Baubewilligungsverfahren notwendig.
Das AWA verfolgt das Ziel, für Wärmenutzungen vermehrt 
grössere, gemeinschaftlich genutzte Anlagen zu erstellen 
anstelle von vielen kleinen Anlagen. Insbesondere soll bei 
neu erschlossenen Wohngebieten ein gemeinsames Nut-
zungskonzept verfolgt werden. 

Zulässigkeit
Für die Nutzung des Grundwassers sind weit komplexe-
re Auswertungen der Verhältnisse im Untergrund nötig 
als z.B. für Erdwärmesonden. Die Karte „Grundwasser-
wärmenutzung“ im Geoportal des Kantons Bern gibt eine 
Übersicht, in welchen Gebieten nutzbare Grundwasser-
vorkommen vorhanden sind, wo eine Nutzung des Grund-
wassers grundsätzlich zulässig ist und wo eine Nutzung 
nur eingeschränkt möglich oder verboten ist. Diese Karte 
gibt jedoch keine Auskunft darüber, ob die Machbarkeit 
für eine Nutzung besteht oder ob eine Konzession erteilt 
werden kann.
Der Wärmeentzug aus Grundwasser wird nicht bewilligt:

• im Bereich von bestehenden und geplanten Trink-
wasserfassungen

• in Gebieten mit Altlasten oder nicht vorgängig unter-
suchten belasteten Standorten 

• wenn bestehende Nutzungen durch die neue Nut-
zung beeinträchtigt oder gefährdet werden

• in Gebieten mit heiklen hydrogeologischen Verhält-
nissen (z.B. stark gespanntem Grundwasser, meh-
reren Grundwasserstockwerken, problematischem 
Grundwasser-Chemismus, setzungsempfindlichen 
Böden etc.)

Das entnommene Wasser ist nach Gebrauch vollständig, 
unverschmutzt und nicht vermischt mit anderem Wasser 

(z.B. Meteorwasser) in das gemäss Konzession genutz-
te Grundwasser zu versickern. Bei einem Grundwasser-
stockwerkbau muss das Wasser wieder in das Entnahme-
Stockwerk zurückgegeben werden.

Vorgehen 
Die Formulare «Konzessionsgesuch für eine Wärmepum-
penanlage» resp. «für die Kühlwassernutzung» können im 
Internet unter www.be.ch/awa heruntergeladen oder beim 
AWA bezogen werden. Zusammen mit dem Gesuch muss 
neben einem Übersichtsplan und Projektplänen ein hydro-
geologisches Gutachten eingereicht werden. Dasselbe gilt 
in der Regel auch bei Erneuerungen von Konzessionen.
Das Gesuch wird im Amt geprüft und im günstigen Fall 
eine Konzession erteilt. Die Auflagen und Bedingungen der 
Konzession sind unbedingt zu beachten.
Sämtliche Bohrarbeiten sind von einem Fachbüro zu be-
gleiten und zu dokumentieren. Bei Abweichungen von 
dem bewilligten Projekt muss das AWA informiert werden.
Die Inbetriebnahme der Anlage muss dem AWA mitgeteilt 
werden. Dazu liegt der Konzession ein Formular bei. Spä-
testens zu diesem Zeitpunkt müssen die genauen Positi-
onen der Brunnen und Schächte und ein abschliessender 
Bericht über die erstellte Anlage eingereicht werden.
Die Anlagen werden durch das AWA abgenommen.

Hydrogeologisches Gutachten
Dem Konzessionsgesuch ist u.a. ein hydrogeologisches 
Gutachten, erstellt durch ein spezialisiertes Büro, beizu-
legen. Dies gibt der Bauherrschaft eine hohe Sicherheit, 
dass die Machbarkeit für die Entnahme und die Rückver-
sickerung gegeben ist und dass die Anlage so konzipiert 
werden kann, dass ein möglichst hoher Wirkungsgrad er-
reicht werden kann. Zudem muss beurteilt werden, ob be-
stehende und geplante Nutzungen durch das neue Projekt 
beeinflusst werden.
Die Daten für die Beurteilung können aus bestehenden 
Grundlagen (z.B. aus dem geologischen Archiv des Kan-
tons Bern) erhoben werden. Wenn nötig, werden diese An-
gaben ergänzt durch standortspezifische Untersuchungen 
(z.B. Sondierbohrungen, Pumpversuche, Versickerungs-
versuche, chemische Analysen etc.). Bei mittleren und 
grösseren Anlagen sind diese Standortuntersuchungen 
zwingend erforderlich.
Bei speziellen Fragestellungen, z.B. für das Festlegen der 
Analyseparameter im Abstrom von Altlasten oder belaste-
ten Standorten, sind diese vorgängig mit dem Amt abzu-
sprechen.
Das hydrogeologische Gutachten muss folgende Angaben 
enthalten:

• Übersichtsplan, Parzellenplan mit Lage der Brunnen/
Schächte (falls diese nicht als separate Beilage mit 
dem Gesuch eingereicht werden)

• Zusammenfassung der lokalen Geologie
• Übersicht über die Grundwasserverhältnisse: 

Grundwassermächtigkeit, Flurabstand und Schwan-



14 Wärmepumpenanlagen

kungsbereich des Grundwasserspiegels, Grundwas-
sertemperaturen, Strömungsverhältnisse, evtl. Infor-
mationen zu Grundwasserstockwerken, gespanntem 
Grundwasserverhältnissen etc.

• Informationen zu den chemischen Eigenschaften 
des Grundwassers, insbesondere Aussagen zu pH, 
Leitfähigkeit, Sauerstoffgehalt, evtl. Hinweise auf das 
Vorhandensein von Eisen und Mangan (Gefahr der 
Verockerung), Schadstoffe im Abstrom von Altlasten 
und belasteten Standorten

• Beurteilung der Wassermengen (Beurteilung der Ent-
nahmemengen bezüglich der Mächtigkeit des Grund-
wasservorkommens)

• Abklärung über gegenseitige Beeinflussung von 
Grundwasserentnahme und -rückgabe (hydraulischer 
Kurzschluss)

• Abklärung über allfällige Beeinträchtigungen von be-
nachbarten Nutzungen inkl. Trinkwasserfassungen 
sowie von Quellen

• Beurteilung des Projekts in Bezug auf zukünftige Nut-
zungen (z.B. Energierichtpläne)

• Beschreibung und Auswertung von allenfalls bereits 
durchgeführten Standortuntersuchungen.

• evtl. Vorschläge zu technischen Lösungen bei 
schwierigen Grundwasserverhältnissen.

• evtl. Begründungen für allfällige Abweichungen von 
den vorgeschriebenen technischen Ausrüstungen 
und alternative Massnahmen zum Schutz des Grund-
wassers.

Als Bestandteil der Konzession muss nach dem Erstellen 
des Bauwerks ein abschliessender Bericht über die   Anla-
ge erstellt werden. Dieser enthält:

• genaue Lage der erstellten Bauwerke mit Koordina-
ten und Terrainhöhen (m.ü.M)

• Auswertung der während der Ausführung ermittelten 
Felddaten

• Brunnenprofil und Ausbau der Anlagen
• Vorschläge zu der Überwachung der Auswirkungen 

der Anlage (insbesondere bei Kühlanlagen)

Dieser Bericht muss in zweifacher Ausführung unaufgefor-
dert dem Amt zugesandt werden. Ein Exemplar wird an 
das geologische Archiv des Kantons Bern weitergeleitet.

In Ausnahmefällen kann in Absprache mit dem AWA auf 
ein hydrogeologisches Gutachten verzichtet werden, z.B. 
bei kleinen Entnahmemengen aus mächtigen Grundwas-
serleitern in Gebieten, in denen die Verhältnisse im Unter-
grund bereits ausreichend bekannt sind.
An Stelle von Einzelnachweisen kann das AWA eine Kos-
tenbeteiligung an laufende oder vorgesehene übergeord-
nete Untersuchungen verlangen.

3.2 Nutzung von Oberflächenwasser 
Bei der Entnahme von Wasser aus Oberflächengewässern 
ist ein Plan mit den Leitungen und Entnahme und Rückga-
be, sowie ein Detailplan und Schema der Entnahme- und 
Rückgabebauwerke für die Beurteilung, ob eine Konzessi-
on erteilt werden kann, unerlässlich.
Zudem werden bei Bedarf folgende Informationen verlangt:

• Nachweis der ausreichenden Wassermenge (Gangli-
nien und Dauerkurven) und Temperatur

• Angaben zur Beurteilung der fischereirechtlichen und 
wasserbaupolizeilichen Belange

• Information über die Beeinflussung von bestehenden 
oder geplanten Nutzungen.

Die Nutzung von Grund- oder Oberflächenwasser zu Heiz- oder Kühlzwecken bringt bei 
unsachgemässem Bau und Betrieb der Anlagen Risiken für die Qualität des Wassers. 
Es können bei Defekten im System wassergefährdende Stoffe über die Rückgabeanlage 
unbemerkt ins Wasser gelangen.
Fachgerecht erstellte Anlagen, die auch gewartet werden, sind Voraussetzung. 
Zentrale grössere Anlagen sind zu bevorzugen.
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3.3 Abgaben und Gebühren
 
Die einmaligen und jährlichen Abgaben werden gestützt 
auf das Dekret über die Wassernutzungsabgaben (WAD, 
Änderung 10. Juni 2014) erhoben. Der jährliche Wasser-
zins beträgt in jedem Fall mindestens CHF 50.00 (Art. 16 
Abs. 3 WAD).

3.4 Technische Ausrüstung und Gestaltung der 
Anlagen

Grundwasser-Brunnen und -Schächte
• Die Grundwasserentnahme hat grundsätzlich über 

gebohrte Filterbrunnen zu erfolgen. Das AWA kann 
aufgrund der standortspezifischen hydrogeologi-
schen Verhältnisse begründete Ausnahmen (z.B. 
Schachtbrunnen mit Horizontalfiltersträngen) bewilli-
gen.

• Für die Grundwasserrückgabe können Filterbrunnen 
oder Sickerschächte verwendet werden.

• Es darf kein anderes Wasser (z.B. Regenabwasser) 
zusammen mit dem genutzten Wasser versickert 
werden.

• Brunnen und Schächte dürfen nicht auf befahrbaren 
Strassen, Wegen und Plätzen versetzt werden.

• Die Schachtabdeckungen müssen dicht und ver-
schliessbar und mit der Aufschrift «Grundwasser» 
bzw. «Versickerung» versehen sein.

• Die Schächte (Brunnenköpfe der Entnahme- und 
Rückgabebrunnen bzw. Sickerschächte) müssen für 
die periodisch durchzuführenden Kontrollen oder Un-
terhaltsarbeiten jederzeit zugänglich sein.

• Als Wasserförderpumpen sind nur Fabrikate mit Was-
serschmierung zulässig.

• Die Leistungsdaten der Wasserpumpe sind bei der 
Wärmepumpe anzubringen.

• Die Wärmepumpe ist mit einem korrekten Typen- 
oder Betriebsdatenschild zu versehen.

• Die Menge des Grundwassers ist mit einem Was-
serzähler/Betriebsstundenzähler zu erfassen. Bei 
Konzessionen grösser als 200l/min muss der Kon-
zessionär eine geeignete Messeinrichtungen zur 
Messung der genutzten Wassermengen installieren 
und betreiben. Bei Konzessionen kleiner als 200 l/min 
kann die genutzte Menge alternativ durch die Anzahl 
Betriebsstunden und die Leistung der Wasserpumpe 

errechnet werden. Auf Verlangen müssen dem AWA 
die entsprechenden Angaben zur Verfügung gestellt 
werden.

• Vor und nach der Wärmepumpe bzw. der Kühlanlage 
ist eine Temperaturerfassung (Genauigkeit ± 0.5 º C) 
einzubauen.

• Das Wasser ist nach Gebrauch vollständig und un-
verschmutzt in das gemäss Konzession genutzte 
Gewässer (Grundwasser oder Oberflächenwasser) 
einzuleiten oder zu versickern. Grundwasser muss 
wieder versickert werden.

• bei einem Grundwasserstockwerkbau muss das ent-
nommene abgekühlte oder erwärmte Grundwasser 
wieder in das Entnahme-Stockwerk zurückgegeben 
werden. 

Vorbehalten bleiben abweichende besondere Konzessi-
onsbestimmungen.
Die Bauwerke müssen den lokalen Verhältnissen ange-
passt sein. Beispiele für Anlageschemas, Entnahme- und 
Rückgabebauwerke und Planbeilagen sind auf den folgen-
den Seiten angefügt.

Gewässerart Grundwasser Oberflächenwasser

Abgaben Wärmepumpe
bis 100 l/min

Wärmepumpe
ab 101 l/min

Kühlwasser Wärmepumpe
bis 100 l/min

Wärmepumpe
ab 101 l/min

Kühlwasser

Einmalig in CHF
(Konzessionsgebühren)
je l/min Entnahmeleistung 3.001 3.001 9.001 3.001 3.001 2.251

Jährlich in CHF
je l/min Entnahmeleistung
+ je m3 Verbrauch
+ je MWh

2.00
-
-

1.00
0.0052

-

3.00
-

1.502

0.50
-
-

0.25
0.001252

-

0.75
-

0.3752

Verwaltungsgebühren in CHF nach Aufwand (mind. 350.00)
nach Aufwand + Gebühren der anderen 
kantonalen Fachstellen (mind. 350.00)

Stand: ab 01.01.2015

1 Für eine Konzessionsdauer von 20 Jahren
2 Wird der effektive Verbrauch nicht gemessen, verdreifachen sich die Ansätze für die Entnahmeleistung

Vorbehalten bleibt die Anpassung der einmaligen und jähr-
lichen Abgaben bei Änderung der Gesetzgebung.
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Oberflächenwasserfassung

Die Ausgestaltung hängt stark von den örtlichen Verhält-
nissen, der Anlagegrösse sowie von den fischereipolizeili-
chen, wasserbaupolizeilichen und allfälligen naturschütze-
rischen Auflagen ab.
Es soll, wenn immer möglich, ein geschlossener Kreislauf 
(Pumpenergie) vorgesehen werden.

Beispiel Anlageschema mit schematischen Angaben über 
die Ausrüstung einer Wärmepumpenanlage für die direkte 
Nutzung der Wärmequelle:

Bei Anlagen mit indirekter Nutzung, getrennt durch Wärmetauscher, sind wärmequel-
lenseitig die gleichen Ausrüstungen wie bei der Direktnutzung anzuordnen. Die indirekte 
Nutzung kommt nur für spezielle Anlageanforderungen in Frage – z.B. Frostgefahr bei 
Oberflächengewässer resp. Verschmutzung bei Grund- und Oberflächenwasser. Der Wir-
kungsgrad resp. die Leistungsziffer ist tiefer als bei der Direktnutzung.

Anlageschema Grundwasserwärmepumpen
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Entnahmefilterbrunnen
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Schachtbrunnen

*) Bei der Erstellung eines Schachtbrunnens muss der langfristige standortspezifische 
Schwankungsbereich des Grundwasserspiegels bekannt sein. Die Ausbautiefe ist so zu 
wählen, dass auch beim niedrigsten Grundwasserstand noch eine ausreichende Wasser-
tiefe verfügbar ist (pumpbedingte Absenkung berücksichtigen!).
Weiter müssen die lokalen hydrothermischen Verhältnisse bekannt sein. Die natürliche 
minimale Grundwassertemperatur muss mindestens 6 °C betragen.
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Rückgabefilterbrunnen
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Rückgabesickerschacht
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Muster Ausführungsplan

Grundwasser-Wärmepumpe
Lage der Grundwasserentnahme und -rückgabe
Situation 1.250

Versickerungsschacht S1 
Grundwasser Rückgabe

Kleinfilterbrunnen F1 
Grundwasserentnahme
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Muster Bohrprofil und Brunnenausbau
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3.5 Stilllegung der Anlagen

Die Stilllegung der Anlagen muss in jedem Fall dem AWA 
als kantonaler Konzessions- bzw. Bewilligungsbehörde 
gemeldet werden. Das AWA entscheidet über die zu tref-
fenden Wiederherstellungsmassnahmen.
Die fachgerechte Stilllegung der Anlagen kann vom AWA 
kontrolliert werden.

Grundwasser
Die Massnahmen zur definitiven Stilllegung sind in der Re-
gel:

• Die Entfernung aller hydraulischen und elektrischen 
Installationen.

• Die Auffüllung von Entnahme- und Rückgabebrunnen 
und -schächten mit sauberem Kiesmaterial sowie 
die Abdeckung der Brunnen und Schächte mit einer 
Betonplatte.

Im Freien:

In Gebäuden:

Oberflächengewässer

Die notwendigen Massnahmen zur Stillegung der Anlage 
umfassen in der Regel:

• Die Entfernung aller hydraulischen und elektrischen 
Installationen aus dem Uferbereich.

• Die bauliche Wiederherstellung der Ufer (Entnahme- 
und Rückgabebauwerke), in der Regel nach fische-
rei- und wasserbaupolizeilichen Auflagen.
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4 Weitere Adressen

Wer
Fördergemeinschaft Wärmepumpen Schweiz FWS 
Informationsstelle Wärmepumpen 
Steinerstrasse 37 
3006 Bern
Telefon 031 350 40 65 
Fax 031 350 40 51
E-Mail: info@fws.ch
www.fws.ch

Bundesamt für Umwelt (BAFU) 
3003 Bern
Telefon 031 322 93 36 
Fax 031 323 03 71
E-Mail: info@bafu.admin.ch
www.bafu.admin.ch

Was
Seit 1993 sind alle namhaften Interessenkreise im Verein 
der Fördergemeinschaft Wärmepumpen Schweiz FWS 
zusammengeschlossen.

Vollzugshilfe Wärmenutzung aus Boden und Untergrund


